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Durchfliihrung des Heilberufsgesetzes (HeilBerG) -
Zulassung von Krankenhausabteilungen,
Instituten und anderen Einrichtungen als Weiterbildungsstatten
fur Arztinnen und Arzte
RdErl. d. Ministeriums fir Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie
v. 21.1.2004 - 1ll 7 - 0810.8 -

Zu den Verfahren flr die Zulassung von Weiterbildungsstatten aufgrund des § 38 Abs. 3 des
Heilberufsgesetzes — HeilBerG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2000 (GV.
NRW. S. 403 - SGV. NRW. 2122), in der jeweils geltenden Fassung, gebe ich folgende Hinweise:

1

Als Weiterbildungsstatten im Sinne des HeilBerG, die der Zulassung bedurfen, gelten alle Einrich-
tungen der medizinischen Versorgung (insbesondere Krankenhausabteilungen, Institute).

1.1

Einrichtungen der Hochschulen bediirfen gemaB § 37 Abs. 1 HeilBerG keiner Zulassung. Uber die
Zulassung der Praxen niedergelassener Arztinnen und Arzte als Weiterbildungsstatten entschei-
det die zustandige Kammer.
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2

Uber den Antrag auf Zulassung der Weiterbildungsstatte gemaB § 38 Abs. 3 HeilBerG entschei-
det die Bezirksregierung, in deren Bezirk die Weiterbildungsstatte liegt.

3

Die Voraussetzungen fur die Zulassung als Weiterbildungsstatte ergeben sich fur die Weiterbil-
dung der Arztinnen und Arzte aus § 45 Abs. 3 HeilBerG.

3.1

Die Zulassung einer Krankenhausabteilung als Weiterbildungsstatte nach § 38 Abs. 3 HeilBerG
bedarf eines Antrags. Antragsberechtigt ist der Trager der Einrichtung. Er muss nachweisen,
dass alle Voraussetzungen fur eine qualifizierte Weiterbildung im beantragten Gebiet, Schwer-
punkt oder Bereich erfullt sind. Der Antrag sollte deshalb folgende Angaben enthalten:

3.11

Genaue Bezeichnung der Krankenhausabteilung sowie des Gebietes, Schwerpunktes oder Berei-
ches, fur welche die Zulassung beantragt wird. Die in Betracht kommenden Gebiets-, Schwer-
punkt- und Zusatzbezeichnungen ergeben sich aus der Weiterbildungsordnung der jeweiligen
Arztekammer.

3.1.2

Angabe der Zahl der Patientinnen und Patienten, die in der Krankenhausabteilung, deren Zulas-
sung beantragt wird, im Durchschnitt jahrlich behandelt wird. Je nach der Struktur der Kranken-
hausabteilung kbnnen unterschiedliche Patientenzahlen als ausreichend angesehen werden.

3.1.3

Kurze Beschreibung der Krankheitsarten der Patientinnen und Patienten, die in der Krankenhaus-
abteilung behandelt werden.

3.1.4

ZahlenmaBiger Hinweis auf das in der Krankenhausabteilung tatige Personal. Daflr genigen die
Zahlen (je gesondert) der haupt- und nebenberuflich titigen sowie der teilzeitbeschaftigten Arz-
tinnen und Arzte einschlieBlich der Belegérzte und der medizinisch-technischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

3.1.5

Stichwortartige Auffihrung der rdumlichen und medizinisch-technischen Einrichtungen ein-
schlieBlich der Bibliothek.

3.1.6
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Schilderung der Konsiliartatigkeit; Art und Umfang der regelmaBig in der Krankenhausabteilung
ausgeulbten Konsiliartatigkeit sind kurz darzustellen. Weiterhin ist darzulegen, ob und welche an-
deren Abteilungen oder Einrichtungen konsiliarisch betreut werden.

3.2

Die unter 3.1.1 bis 3.1.6 aufgefiihrten Angaben sollen grundsatzlich auch bei Antragen auf Zulas-
sung von Instituten und anderen Einrichtungen zugrunde gelegt werden (§ 45 Abs. 3 Satz 2). So-
weit dies nicht maglich ist, sind entsprechende Angaben zu machen. Es muss dargelegt werden,
dass eine qualifizierte Weiterbildung in dem bezeichneten Gebiet, Schwerpunkt oder Bereich in
sachlicher und organisatorischer Hinsicht gewahrleistet ist.

3.21

Dem Antrag auf Zulassung eines privaten Krankenhauses oder dessen Abteilung ist die Konzes-
sionsurkunde geman § 30 der Gewerbeordnung beizufligen, sofern dieses Krankenhaus nicht in
den Krankenhausplan aufgenommen worden ist.

3.3

Eine Krankenhausabteilung kann grundsatzlich nur dann als Weiterbildungsstatte zugelassen
werden, wenn sie im Disziplinenspiegel des Krankenhausplanes des Landes Nordrhein-Westfa-
len ausgewiesen und damit als bedarfsgerecht anerkannt ist. Dem Antrag auf Zulassung ist des-
halb der Feststellungsbescheid in Fotokopie beizufligen. Den in dem Krankenhausplan ausge-
wiesenen Krankenhausabteilungen sind Abteilungen in Krankenhausern, die nach § 108 Nr. 3
SGB V einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbanden der Krankenkassen und den Ver-
banden der Ersatzkassen abgeschlossen haben, gleichgestellt, sofern im Uibrigen die Vorausset-
zungen des § 109 SGB V gegeben sind.

3.3.1

Die Krankenhausabteilung muss von fachlich weisungsunabhéngigen Arztinnen oder Arzten ge-
leitet werden, die die Erlaubnis zum Fuhren der betreffenden Gebiets- oder Schwerpunktbe-
zeichnung besitzen.

3.3.2

Eine Krankenhausabteilung kann unabhangig von den Nummern 3.3 und 3.3.1 flr weitere Gebie-
te, Schwerpunkte und insbesondere fir Bereiche zugelassen werden, wenn gewahrleistet ist,
dass die nach der Weiterbildungsordnung vorgeschriebenen Weiterbildungsinhalte durch Arztin-
nen und Arzte, die von der zustandigen Arztekammer eine entsprechende Weiterbildungsbefug-
nis erhalten haben, vermittelt werden.

3.3.3

Bei Belegabteilungen muss sichergestellt sein, dass eine ganztagige Weiterbildung in der Wei-
terbildungsstatte vermittelt werden kann. Dazu ist insbesondere erforderlich, fur die weiterzubil-
denden Arztinnen und Arzte eine Planstelle im Stellenplan des Krankenhaustrégers einzurichten
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und einen Anstellungsvertrag zwischen den weiterzubildenden Arztinnen/Arzten und dem Kran-
kenhaustrager abzuschlieBen.

4
Die Zulassung wird in der Regel auf 5 Jahre befristet.
5

Die Zulassung als Weiterbildungsstatte ersetzt nicht den Feststellungsbescheid tber die be-
darfsgerechte Anerkennung einer Krankenhausabteilung im Sinne des Krankenhausplanes des
Landes Nordrhein-Westfalen. Ferner I6st die erteilte Zulassung auch keinen Anspruch auf Aner-
kennung im Krankenhausplan aus.

6
Fur die Zulassung sind die als Anlagen 1 bis 3 beigefligten Muster zu verwenden.
7

Eine Durchschrift des Zulassungs- oder Widerrufsbescheides ist der zusténdigen Arztekammer
zuzuleiten.

Der RdErl. d. Ministeriums fir Arbeit, Gesundheit und Soziales v. 27.4.1994 (SMBI. NRW. 21220)
wird aufgehoben.

MBI. NRW. 2004 S. 233
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Anlage 3 (Anlage3)
URL zur Anlage [Anlage3]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://recht.nrw.de/system/files/BA/1628-1275-smbl_21220_20040121_a_anlage1.pdf
https://recht.nrw.de/system/files/BA/1628-1276-smbl_21220_20040121_a_anlage2.pdf
https://recht.nrw.de/system/files/BA/1628-1277-smbl_21220_20040121_a_anlage3.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Durchführung des Heilberufsgesetzes (HeilBerG) - Zulassung von Krankenhausabteilungen, Instituten und anderen Einrichtungen als Weiterbildungsstätten für Ärztinnen und Ärzte RdErl. d. Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie v. 21.1.2004 – III 7 – 0810.8 – 
	Anlagen


